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1. Fachgruppe „Z“ für 
Taxi-Zentralen
2. Fachgruppe Mietwagen/Landes-
verbände für Landesverbände

Beschluss der Mitglieder-Versamm-
lung des BZP in Köln, Abschaffung
der Fachgruppen

Wie kam es zu diesen Fachgrup-
pen? Der BZP, als ein Zusammen-
schluss zweier konkurrierender Bun-
desorganisationen nämlich des BDP
und des BDT, wurde im Jahre 1984
gegründet.

Damals wurden zwei Fachgruppen
installiert die Fachgruppe „Z“ für die
Taxi-Zentralen im BDT und die Fach-
gruppe Mietwagen/Landesver-
bände für die Landesverbände im
BDP. Soviel für die Kolleginnen und
Kollegen, die sich an diese Historie
nicht mehr erinnern können. Nun
das Ende der Fachgruppen.

Ist dies der richtige Weg?

Natürlich haben die Delegierten bei-
der Fachgruppen dies in der Mit-
glieder-Versammlung in einer freien
Abstimmung so entschieden.Nach
meiner Auffassung wird damit der
Bundesverband gestärkt. Besonders,
da nun große Taxi-Zentralen direkt
Mitglied beim BZP in Frankfurt wer-
den können. Zentralen, die minde-
stens 50 Unternehmen in ihrem
Hause vermitteln, können in Frank-
furt direkt Mitglied werden. 

Die Landesverbände aber müssen
davon ausgehen, dass sie Mitglieder
verlieren werden. Hallo, denn es
geht ja auch ums Geld. Der Beitrag
im Landesverband kann also einge-
spart werden. Oberflächlich be-
trachtet ist das richtig. Aber jeder

sollte wissen, dass die Landesver-
bände für das Taxi-Gewerbe im
Lande sehr wichtig sind, und dass
die Länder in ihrer Hoheit wichtige
Kompetenzen inne haben.

Und dass Sie mit ihrer Mitgliedschaft
im BZP-Fankfurt nicht ihre Interessen
im Lande wahren können. Nur wer
wird das einsehen? Sicher, bei
schwierigen, anstehenden Proble-
men im Lande werden sie sehr
schnell feststellen, dass ihnen Frank-
furt nicht helfen kann. Die Mitglied-

schaft im Landesverband muss also
bestehen bleiben. Werden also die
großen Taxi-Zentralen im Landes-
verband bleiben, kann die Abschaf-
fung der Fachgruppen ein Vorteil
sein. Große Taxi-Zentralen haben
durch ihre Beitragsgröße zum Be-
stand des jeweiligen Landesverban-
des ihren Teil beitragen können.Das
sollten Sie bitte sehen, wenn Sie den
direkten Weg nach Frankfurt wählen
wollen. Natürlich ist die Bundespoli-
tik des BZP für das Taxi-Gewerbe
wichtig.

Aber nicht alle wichtigen Entschei-
dungen fallen auf Bundesebene.

Im Klartext: Sie sollten in jedem Fall
Mitglied im Landesverband bleiben.
Hier wird Ihnen auf Länderebene –
womöglich - geholfen. Sonst könnte
die Abschaffung der Fachgruppen
zu einem Dilemma führen, was
heute noch nicht übersehen werden
kann. Sicher kann es für Sie auch
von Vorteil sein, wenn Sie in Frank-
furt zusätzlich zu ihrem Landesver-
band Mitglied werden. Denn dann
können sie im erweiterten Vorstand
mitreden, was für Ihre Mitglieder
von Vorteil sein kann.

Ist es also der große Befreiungs-
schlag?

Wir werden also abwarten müssen,
wie sich in Zukunft die Landschaft im
Taxi-Gewerbe verändern wird.

Denn alles war doch nicht so
schlecht was Kolleginnen und Kolle-
gen in 1984 sich gedacht haben.
Damals wie auch heute geht es um
ein einiges Taxigewerbe.

Nur wenn wir auch in Zukunft mit
einer Stimme im Bund wie aber auch
in den Ländern reden können, kann
das für uns von Vorteil sein.

Hoffen wir, dass der richtige Weg
gewählt worden ist, hoffen wir auf
ein besser aufgestelltes Taxi-Ge-
werbe.

Ihr Karl Rosewick

Fachgruppen im
BZP Frankfurt
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Beschleunigung und Vereinfachung
von Unternehmensgründungen
Die Gründung einer GmbH soll er-
leichtert werden. Angedacht war die
Herabsetzung des Mindeststammka-
pitals von 25.000 Euro auf 10.000
Euro, um die finanzielle Hürde bei
einer Gründung überwindlicher zu
gestalten. Dies wurde jedoch ver-
worfen. Allerdings wird die Grün-
dung einer so genannten Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) („UG (haftungsbe-
schränkt)“) möglich sein, bei deren
Gründung nur der Betrag der
Stammeinlagen jedes Gesellschaf-
ters (mindestens 1 €) eingezahlt wer-
den muss.

Bezüglich der verdeckten Sachein-
lage wird Klarheit geschaffen. So
wird es in Zukunft möglich sein, dass
Gesellschafter auch verdeckte Sach-
einlagen leisten. Die verdeckte Sach-
einlage wird auf den Bareinlage-
anspruch der Gesellschaft ange-
rechnet, dies allerdings erst bei Ein-
tragung der Gesellschaft ins
Handelsregister. Das heißt, die Ver-
sicherung des Geschäftsführers, dass
die Einlageleistung erbracht ist, ist
falsch. Denn die Versicherung erfolgt
vor Eintragung der GmbH in das
Handelsregister. Das heißt, der Ge-
schäftsführer macht sich strafbar
nach § 82 GmbHG. Außerdem
kann der Registerrichter die Eintra-
gung einer solchen GmbH ablehnen
(§ 9c GmbHG).

Ein weiterer vereinfachender Punkt
ist die Einführung eines Musterge-
sellschaftsvertrags ("Musterproto-
kolle"), die als Anhang zu dem
GmbH-Gesetz verfügbar sind. Über-
nehmen die Gesellschafter hier kom-
plett diesen Vertrag, so bedarf es
zwar weiterhin der notariellen Beur-

kundung des Gesellschaftsvertrages,
allerdings ist diese kostenmäßig pri-
vilegiert.

Erhöhung der Attraktivität der
GmbH als Rechtsform.
Durch die Öffnung der Grenzen ist
es in Europa zu einem regelrechtem
„Kampf der Gesellschaftsformen“
gekommen. Hierbei stehen die ver-
schiedenen Gesellschaftsformen
Europas in direkter Konkurrenz zu
einander. Besonders interessant für
viele Unternehmer wurde die engli-
sche Limited. Hierdurch wurde es
notwendig, die Attraktivität der deut-
schen GmbH zu verbessern.

So wird es in Zukunft möglich sein,
den Sitz des Unternehmens frei zu
wählen. Es ist auch möglich, eine
deutsche GmbH mit Sitz im Ausland
zu betreiben. Satzungssitz und Ver-
waltungssitz dürfen auseinanderfal-
len. Auf steigende Attraktivität der
GmbH gegenüber der englischen Li-
mited zielt auch die im MoMiG vor-
gesehene Möglichkeit, eine Gesell-
schaft mit einem Stammkapital von
weniger als 25.000 Euro zu grün-
den. Diese Gesellschaft muss den
Rechtsformzusatz „Unternehmerge-
sellschaft (haftungsbeschränkt)“ füh-
ren, unterliegt aber weitgehend
denselben Regelungen wie die regu-
läre GmbH.  Ausnahmen (Beispiele):
Nur Bargründungen und Pflicht,
jährlich ein Viertel des Überschusses
in eine Gewinnrücklage einzustellen,
bis das Stammkapital in Höhe von
25.000 Euro erreicht ist. 

Ein gutgläubiger Erwerb von Gesell-
schafteranteilen soll dazu führen,
dass bezüglich der Gesellschafter
mehr Transparenz geschaffen wird.
Hiernach kann ein Käufer Anteile
gutgläubig erwerben, wenn der Ver-

äußerer mindestens drei Jahre in der
Gesellschafterliste im Handelsregi-
ster eingetragen ist. Ist er weniger als
drei Jahre eingetragen, kommt ein
gutgläubiger erwerb in Betracht,
wenn dem Berechtigten der Fehler
zuzurechnen ist. Hierdurch soll der
neue Gesellschafter einen Anreiz be-
kommen, diese Liste jeweils aktuell
zu halten, da dieser sonst seine An-
teile verlieren kann. 

Bekämpfung von Missbräuchen.
Um Missbräuche zu bekämpfen,
müssen zukünftige Gesellschaften
weiteren Pflichten nachgehen. So
muss im Handelsregister zukünftig
eine inländische Adresse angegeben
sein, unter welcher die GmbH er-
reichbar ist. An diese Adresse kön-
nen Gläubiger der GmbH öffentlich
zustellen. Sogenannten Firmenbe-
stattern soll damit das Handwerk ge-
legt werden.
Ein weiterer Punkt ist eine Haftung
der Gesellschafter bei Führungslo-
sigkeit. Dies bedeutet, dass bei-
spielsweise bei Überschuldung die
Gesellschafter verpflichtet sind,
einen Insolvenzantrag zu stellen,
wenn es keinen Geschäftsführer
(mehr) geben sollte. Außerdem sind
sie im Falle der Führungslosigkeit
der GmbH passiv empfangsbevoll-
mächtigt. Der Katalog der Bestel-
lungshindernisse für Geschäftsführer
wurde erweitert. Gesellschafter, die
ungeeignete Geschäftsführer bestel-
len, haften.

Inkrafttreten
Das Gesetz soll nach dem Entwurf
der Bundesregierung am ersten Tag
des auf die Verkündigung folgenden
Monats in Kraft treten. Der Bundes-
tag hat das Gesetz  am 26. Juni
2008 bereits beschlossen. Der Bun-
desrat hat ihm am 19. September
2008 zugestimmt. Verkündet wurde
das Gesetz im Oktober 2008 und
wird am 1. November 2008 in Kraft
treten.

Mit kollegialem Gruß
Edgar Moeller

Neues in Sachen
GmbH Gründung
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Christoph Wolff, Gelsenkirchen in
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Richtig, wir haben es versäumt dar-
auf hinzuweisen, dass dieses Rezept
uns vom Kollegen Wolff zugeschickt
worden ist. Mehrere Kolleginnen
und Kollegen haben uns darauf hin-
gewiesen.Wir bitten dies zu ent-
schuldigen, bitten aber auch den
Kollegen Wolff um Verständnis, dass
wir diesen Hinweis vergessen
haben. Frage? Wer hat denn dieses
Rezept ausprobiert? Ein schmack-
haftes Mittagessen wie wir festge-
stellt haben.     Taxi-Intern-Redaktion

Und nun unser neues Rezept!
Von Christa Weidenlauf aus Bonn.
Die Kollegin Weidenlauf gibt den
Hinweis, dass sie ihre Gänsekeulen
dazu auf dem Bauernmarkt in Bonn
kauft. Dort gibt es Lebensmittel aus
der Region.

Gänsekeulen mit Rosenkohl
4 Portionen à ca. 3220 kJ (770 kcal)

2 Gänsekeulen von je ca. 500 g
2 Knoblauchzehen
Salz
½ TL Kümmel
2 TL  gerebelter Majoran
40 g Butterschmalz
3/8 l Fleischbrühe
800 g Rosenkohl
2 TL Speisestärke
2 Eigelb
4 EL süße Sahne

Gänsekeulen kurz abspülen und
gründlich abtrocknen. Die Knob-
lauchzehen schälen, grob zerschnei-
den und mit Salz, Kümmel und
Majoran in einem Mörser zu einem
Brei zerstoßen. Die Keulen rund-
herum damit einreiben. In einem

großen Bräter das Butterschmalz er-
hitzen und die Keulen darin rund-
herum braun anbraten. Seitlich
etwas Fleischbrühe angießen und
die Keulen zugedeckt etwa 90 Mi-
nuten schmoren. Nebenher den Ro-
senkohl putzen und an den Strünken
über Kreuz einschneiden. Reichlich
Salzwasser in einem Topf aufkochen
und den Rosenkohl darin etwa 10
Minuten blanchieren. Kalt abschrek-
ken und gut abtropfen lassen.

Die Keulen aus dem Topf nehmen
und in Folie gewickelt warm stellen.
Den Schmorfond entfetten, mit der
restlichen Fleischbrühe loskochen.
Die Speisestärke mit Eigelb und
Sahne verquirlen, in den Fond ein-
rühren und alles unter Rühren einmal
aufkochen lassen. Den Rosenkohl in
dieser Soße erhitzen, in eine Ser-
vierschale füllen und die Keulen dar-
auf im Ganzen oder in Scheiben
geschnitten anrichten. Dazu mit ge-
hackter Petersilie bestreute Salzkar-
toffeln servieren. Hinweis: Man kann
die Soße noch mit etwas Madeira
verfeinern oder den Rosenkohl wie
üblich mit etwas Muskatnuss würzen.

Bitte beachten: Rezepte aber auch
Ihre Kritik an Taxi-Intern senden Sie
bitte direkt an 

Taxi-Intern, Kölner Straße 356,
40227 Düsseldorf

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass
wir nicht alle eingesendeten Rezepte
im Heft veröffentlichen können.

Ihre Taxi-Intern-Redaktion
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